
  Mannheimer Versicherung AG 

 

VALORIMA Beförderungsbestimmungen und 
Entschädigungsgrenzen (Höchsthaftungssummen) 
für Bijouterievaloren 2011 
VALORIMA Beförderungsbestimmungen 
Bijouterievaloren '11 
(Stand: 01.01.2011) 
 
VA_042_0715 

 
 

1 Allgemeine Vorschriften 
 Die Einlieferungs- und Deklarationsvorschriften des jeweiligen Beförde-

rungsunternehmens sind zu beachten und einzuhalten. Bei Transporten ins 
Ausland sind zudem die Ausfuhr- bzw. Einfuhrbestimmungen und Zollvor-
schriften sowie die gesetzlichen und betrieblichen Regelungen der beteilig-
ten Länder maßgebend. 
1.1 Verpackung und Adressierung 
 Die Sendungen sind nach ihrem Wert, Umfang und Gewicht haltbar 

und sicher verkehrsüblich zu verpacken und ordnungsgemäß zu ad-
ressieren. 

 Die Sendung darf äußerlich keinen Hinweis auf Inhalt und Branche 
enthalten. Dieses gilt auch für die Absenderangaben. 

 Branchenangaben auch in der Anschrift des Empfängers sind zu 
vermeiden. 

1.2 Versand- bzw. Beförderungsart 
 Es sind die Beförderungsbestimmungen und Entschädigungsgrenzen 

gemäß Ziffer 3. zugrunde zu legen. Ist eine Versand- bzw. Beförde-
rungsart (z. B. LKW-Transporte) nicht aufgeführt oder vom Beförde-
rungsunternehmen nicht zugelassen, so ist eine andere Versand- 
bzw. Beförderungsart vor Transportbeginn mit dem Versicherer zu 
vereinbaren. 

1.3 Ankunftskontrolle 
 Über die rechtzeitige und ordnungsgemäße Ankunft aller Sendun-

gen ist vom Versicherungsnehmer eine Kontrolle zu führen. 
2. Hinweis 
 Bei Verzögerungen in der Zustellung/Auslieferung empfehlen wir Ihnen so-

fort das jeweilige Beförderungsunternehmen und bei Inhaltswerten ab 
EUR 10.000,00 auch den Versicherer zu informieren.  

 
3. Beförderungsbestimmungen und Entschädigungsgrenzen 
 (Höchsthaftungssummen) 

Entschädigungsgrenze pro Tag und Bestimmungsort: EUR 250.000,00 
 

4. Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versiche-
rungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die beiden Vertrags-
parteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargo der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. 
 
Dies gilt auch für Wirtschaft-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos., die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den 
Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäisch oder deutsche Rechts-
vorschriftenentgegenstehen. 

 
Teil A - Inland 
 

 Versandart Entschädigungsgrenze 
  je Versandstück 
  (soweit vom Beförderungs- 
  unternehmen zugelassen) 

3.1.1 Deutsche Post AG - Briefdienst 
Einschreiben EUR 500,00 
Übergabe-Einschreiben, Einwurf-Einschreiben 
oder Nachnahmesendung-Einschreiben 
Päckchen, gewöhnliche Brief- und Nachnahme- 
sendungen sind nicht versichert. 
Sendungen, die Geld, Edelmetalle, Schmuck oder  
andere Kostbarkeiten oder Wertpapiere enthalten,  
für die im Schadensfall kein Aufgebot- und Ersatz- 
verfahren durch geführt werden kann (Valoren II.  
Klasse) sind im Bereich Briefdienst der Deutschen  
Post AG (Inland) von der Beförderung ausgeschlossen. 

3.1.2 Deutsche Post AG - DHL 
Postpakete und Freeway-Pakete  
(Einlieferungsquittung ist Voraussetzung) EUR 500,00 
Freeway-Pakete ohne Einlieferungsquittung sind nicht  
versichert. 
Express-Brief (nur Schalterprodukt), mit und ohne  
Zusatzleistung 
Rückschein 
Valuepack EUR 25.000,00 

Teil B - Ausland 
 

(nur im Rahmen des Geltungsbereiches ihres Versicherungsscheines) 
Bei Transporten außerhalb des versicherten Geltungsbereiches ist eine besonde-
re Vereinbarung notwendig! 

Versandart Entschädigungsgrenze 
 je Versandstück 
 (soweit vom Beförderungs- 
 unternehmen zugelassen) 

3.1.1 Deutsche Post AG - Briefdienst international 
 "Wertbrief international" mit  
 Wertangabe EUR 100,00 EUR 500,00 
 Einschreiben, Päckchen, gewöhnliche Briefe und  
 Nachnahmesendungen sind nicht versichert. 
 Sendungen, die Geld oder andere Zahlungsmittel,  

Edelmetalle oder ungefasste Edelsteine, Kunstgegen- 
stände, Schmuck, Uhren oder andere Kostbarkeiten,  
oder Wertpapiere, für die im Schadensfall keine Sperrung  
sowie Aufgebots- und Ersatzverfahren durchgeführt  
werden kann (Valoren II. Klasse), sind von der Beförderung ausge-
schlossen; zugelassen sind aber Sendungen mit der Zusatzleistung 
"Wertbrief International" mit solchen Inhalten bis zu einem Ge-
samtwert von bis zu EUR 500,00 (außer gängige Zahlungsmittel) so-
fern diese in der Broschüre "Internationaler Briefversand: Wichtige 
Informationen für Gestaltung und Einlieferung" aufgeführt sind. 

3.1.2 Deutsche Post AG DHL  
 Europakete mit Einlieferungsquittung EUR     500,00 
 Weltpaket ohne Transportversicherung  EUR  2.500,00 
 Weltpaket mit  
 Transportversicherung EUR 2.500,00 EUR 25.000,00 
 Deutsche Post AG DHL Paket International mit Service Wertpaket  
 International mit Wertangabe EUR 500,00 EUR 25.000,00 
 Europack-Pakete, Seepakete, Express-Sendungen,  

Freeway-Pakete und Weltpakete ohne Einlieferungsquittung sind 
nicht versichert 

 
Teil C - Inland und Ausland 
 

(nur im Rahmen des Geltungsbereiches ihres Versicherungsscheines) 
Bei Transporten außerhalb des versicherten Geltungsbereiches  
ist eine besondere Vereinbarung notwendig! 

Versandart Entschädigungsgrenze 
 je Versandstück 
 (soweit vom Beförderungs- 
 unternehmen zugelassen) 

3.1.3 Transporte mit professionellem Werttransportunternehmen 
- Brink's, Prosegur Group 4 Securicor,  
 etc. je Sendung  EUR 250.000,00 

3.1.4 Private Paket- und Kurierdienste 
- UPS, DPD, GLS, TNT usw., 
 soweit die Beförderung gem. der jeweiligen 
 allgemeinen Geschäftsbedingungen zulässig ist. EUR 2.500,00 
- Federal Express  EUR 5.000,00 

3.1.5 Luftfrachtsendungen 
 mit IATA-Gesellschaften und Aufgabe als  

"valuable cargo" 
- mit Wertangabe v.10 % d. Warenwerts, 
 mind. EUR 1.500,00 EUR 250.000,00 
- mit Wertangabe v. 5 % d. Warenwerts, 
 mind. EUR 1.500,00 EUR 50.000,00 
 ohne Wertdeklaration EUR 25.000,00 

3.1.6 Mitführung auf Geschäftsreisen und Geschäfts- 
gängen 

 (einschließlich An- und Abtransport  
vom/zum Beförderungsunternehmen) in persön- 
lichem Gewahrsam je Begleittransport EUR 250.000,00 
- bei Bahnreisen als aufgegebenes Reisegepäck, 
 je Gepäckstück höchstens EUR 25.000,00 
- bei Flugreisen als aufgegebenes Passagiergut, 
 je Gepäckstück höchstens EUR 25.000,00 


